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1. Einführung

1. 1 Vorbemerkung

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die Europäische Union die Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel
besteht für die FFH-Arten sowie für alle europäischen Vogelarten darin, einen günstigen

Erhaltungszustand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu
sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei

Schutzinstrumente eingeführt: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen

Bestimmungen zum Artenschutz.

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren und

Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle

Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogel-

arten. Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutz-

regelungen flächendeckend - also überall dort, wo die betroffenen Arten vorkommen.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das deutsche Arten-

schutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst und diese Änderungen auch in der

Neufassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 übernommen. In diesem Zusammenhang

müssen seither die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Ptanungs- und

Zulassungsverfahren entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden.

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundes-

naturschutzgesetz - BNatSchG - in der Fassung vom 29. Juli 2009 [BGBI. l S. S. 2542], das
am 01. 03. 2010 in Kraft getreten ist. Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der §§ 44 und

45 BNatSchG verankert.

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind

folgendermaßen gefasst:

"Fs ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,

zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

Zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die

Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu

zerstören (Zugriff sverbote)."

Diese Verbote sind um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der Euro-

päischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen

Vorschriften der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden

sollen, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-

botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen:

1. Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im

Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches

zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe
der Sätze 2 bis 5.

2. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgeführte Tierarten,

europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot

des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare

Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1

Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt wird.

3. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) festgesetzt werden.

4. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG

(FFHRichttinie) aufgeführten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend.

5. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-

führung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und

Vermarktungsverbote nicht vor.

Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für

die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie europäische

Vogelarten.
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Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen

des § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sein.

Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlägigkeit von Verboten
zu erfüllen sind. "Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen

Behörden können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen:

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheb-

licher wirtschaftlicher Schäden,

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich

günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn

1. "zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und

2. sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (soweit

nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen

enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der

Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten.)"
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1. 3 Anlass und Aufgabenstellung

Die im Flächennutzungsplan im Bereich der Ortslage Rambin dargestellten Gemischten

Bauflächen sollen im räumlichen Geltungsbereich der 8. Änderung des Flächennutzungs-

plans überwiegend in Sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Dörfliches Gebiet

für Wohnen, Tourismus und Reiten gemäß § 11 BauNVO geändert dargestellt werden. Der

verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) soll ermöglicht werden, geeignete Festsetz-

ungen für die bauliche Entwicklung der Ortslage Grabitz treffen zu können. Zum Erreichen

dieser Ziele und Zwecke werden Darstellungen gem. § 5 BauGB in die Planung aufge-

nommen. Dabei sollen anstelle der bisherigen Darstellungen im räumlichen Geltungsbereich:
Gemischte Bauflächen und

Flächen für die Landwirtschaft

folgende geänderte Darstellungen vorgenommen werden:

Sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung: Dörfliches Gebiet für

Wohnen, Tou-rismus und Reiten,

Grünflächen (Gärten) und

Flächen für die Landwirtschaft.

Mit Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 16 "Grabitz" wird die Schaffung der verbindlichen

Bauleitplanung gemäß § 8 BauGB für den Geltungsbereich beabsichtigt. Als Sondergebiete

mit der Zweckbestimmung "Dörfliches Gebiet für Wohnen, Tourismus und Reiten" sollen hier

ableitend aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Rambin einschließlich seiner 8.

Änderung die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für im Zusammenhang der Zweck-

bestimmung stehende Vorhaben - welche insbesondere dem Wohnen, dem Tourismus so-

wie der gewerblichen Pferdehaltung und der nicht gewerblichen Tierhaltung dienen - herge-

stellt werden. Zudem sollen Entwicklungsmöglichkeiten für weitere, damit in Zusammenhang

stehende bauliche Nutzungen eröffnet werden. Damit soll ein Beitrag zur weiteren Entwick-

lung der Ortslage Grabitz und gleichzeitig zur weiteren Entwicklung der Gemeinde Rambin
und ihrer wirtschaftlichen Basis erbracht werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplans soll eine städtebaulich geordnete Entwicklung der Orts-

läge einschließlich des Ortsbilds sicherstellen. Maßgeblich hierfür sind der Erhalt der land-

schafts- und ortstypischen Siedlungsstruktur der Ortslage Grabitz und dessen dörflicher Cha-
rakter.
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Abb. 3 Luftbild Grabitz, Gemeinde Rambin

Abb. 2 Auszug Bebaaungsplan Nr. 16 "Grabitz" der Ge-
meinde Rambin Teil A Planzeichnung (11. 12. 2020).

Im Rahmen der Erstellung der Genehmigungsunterlagen sind mögliche Vorkommen und ist

die Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten durch das Vorhaben

zu überprüfen. Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung stellt die Ergebnisse der Erfass-

ungen und Betrachtungen dar und dient den Genehmigungsbehörden als Entscheidungs-
grundlage. Ziel ist es, die aus artenschutzrechtlicher Sicht relevanten Konfliktpotenziale zu-
sammenzufassen und diesen mögliche Vermeidungsmaßnahmen bzw. vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (sog. CEF-Maßnahmen) gegenüberzustellen. Auf diese Weise soll die
Notwendigkeit der Zulassung von Ausnahmen von den Verbotstatbeständen des § 44 BNat-
SchG seitens der zuständigen Naturschutzbehörde bzw. der Beantragung einer Befreiung

gemäß § 67 BNatSchG ermittelt werden.
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1.4 Bearbeitungsschritte

In einem ersten Bearbeitungsschritt wird das Eintreten einschlägiger Verbotstatbestände zu-

nächst überprüft. In der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände eintreten,

werden somit Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen einbezogen. Vorkehr-

ungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projekt an. Sie führen dazu, dass

Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass -

auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt.

Lassen sich Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der vorhabenbedingt betrof-

fenen Lebensräume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchführung von vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht gezogen (sog. CEF-

Maßnahmen). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen Funktionalität betroffener Le-

bensstätten. Können solche vorgezogenen Maßnahmen mit räumlichem Bezug zu betroffen-

en Lebensstätten den dauerhaften Erhalt der Habitatfunktion und ein entsprechendes Be-

siedlungsniveau gewährleisten, liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß gegen die

einschlägigen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor.

1.5 Wirkungen

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie so-

wie auf alle heimischen Vogelarten sind Ausgangspunkt für die Ermittlung und Darstellung

der umwelterheblichen Auswirkungen. Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben

verursachten bau-, anläge- und betriebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die
artenschutzrechtlich relevanten Tierarten untersucht.

Das Plangebiet umfasst die gesamte Ortslage Grabitz.

Baubedingte potentielle Wirkungen

zeitweise Flächeninanspruchnahme/ Teilversiegelung von Boden durch Bau-

stelleneinrichtungen, Lagerplätze und Baustellenzufahrten;

Bodenverdichtung durch den Einsatz von bau- und Transportfahrzeugen;

Bodenabtrag/-umlagerung durch die Verlegung von Erdkabeln sowie Gelän-

demodellierungen;

temporäre Lärmemission und Erschütterungen bei den Bautätigkeiten zur Er-

richtung neuer Baulichkeiten und Anlagen sowie durch den zunehmenden

Baustellenverkehr;

temporäre Scheuchwirkungen für Tiere;

temporäre Schadstoffemissionen durch Baustetlenverkehr und Betriebsmittel;

8
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temporäre optische Störung durch Baufahrzeuge sowie Baustoff- und Rest-

mittellagerungen;

Baubedingte Auswirkungen sind kurzzeitiger Natur und belasten nur vorübergehend die Um-
weit. Sie werden verursacht z. B. durch Errichten von Lagerplätzen, Erd- und Gründungsar-

heiten, Baustellenverkehre sowie Geländemodellierungen. Es ist davon auszugeben, dass

Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen nur innerhalb der Ftächenausweisungen des Be-

bauungsplanes angeordnet und die gesetzlichen Regelungen (Landesbauordnung, Abfallge-

setz, Baustellenverordnung) eingehalten werden.

Eine Zufahrt zum Plangebiet besteht bereits über die vorhandene Asphaltstraße. Zudem be-

stehen um das ehem. Stallgebäude flächige Versiegelungen.

Der Bauherr hat während der Bauphase dafür Sorge zu tragen, dass der Baustellenverkehr

unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen insbesondere zum Immissionsschutz erfolgt.

Anlagenbedingte potentielle Wirkungen

Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen (z. B. Entfernen
bzw. Verändern der Vegetation, Bodenauf- bzw. -abtrag und -Verdichtung);

Bodenversiegelung, Verlust von Bodenfunktionen und Nutzungsänderungen;

Veränderung des Bodenwasserhaushaltes;

visuelle Wirkungen (optische Störung/ Beeinträchtigung des Landschaftsbil-

des);

Flächenentzug und Barriereeffekte durch Einzäunung/ Habitatverlust und
Funktionsverlust durch Zerschneidung von Lebensräumen;

Flächenbeanspruchung (Inanspruchnahme der vorhandenen Biotoptypen,

Umwandlung von Biotoptypen und ggf. Verlust von Gesamt- bzw. elementa-

ren Teillebensräumen der Flora und Fauna);

Zerstörung von Lebensstätten durch Rodung von Gehölzen und durch Ab-
bruch oder andere Baumaßnahmen an Gebäuden;

Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus der geplanten Flächennutzung als Sonstige

Sondergebiete mit der Zweckbestimmung: "Dörfliches Gebiet für Wohnen, Tourismus und
Reiten". Das Plangebiet umfasst die gesamte Ortslage mit einem ehem. Stallgebäude, eine

bestehenden Reitanlage, einer Pension bzw. dem Restaurant Gut Grabitz, sowie einige

Wohngebäude, welche z. T. Ferienwohnungen beinhalten.
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2. Relevanzprüfung

Die Ableitung der relevanten Artenkulissen erfolgt in Tabellenform. Für die Abschichtung der

Arten des Anhang IV der FFH-RL und der Europäischen Vogelarten wurden die Tabellen aus

den Arbeitshilfen des LUNG M-V zugrunde gelegt. In den folgenden Tabellen werden jene

Arten gekennzeichnet, für die nachfolgend eine vertiefende Betrachtung in Form von Steck-

briefen erfolgt. Für die anderen Arten erfolgt eine kurze Begründung, warum sie von den wei-

teren Prüfschritten ausgeschlossen werden.

Tab. 1 Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

issenschaftlicher Deutscher Name

mphibien
Bombina bombina

Rana dalmatina

Rana lessonae

Sufo calamita

Bufofes viridis

Pelobates fuscus

Rana arvalis

Hyla arborea

TOcus cristatus

Reptilien

Comnella austriaca

Lacerta agife

Emys orbicularis

Fledermäuse

Eptesiws nilsonii

Plecotus austriacus

Bartsastella barbastellus

Myotismyotis

Myotis dasycneme

yoftsmysfacmus

Myotis brandtii

Vespeifilio murinus

Nyctalus leisleri

Myotis daubentonii

Nyctalus nocfula

ptesicus serotinus

MyoVs nattereri

ipistrellus pipistrellus

ipisfrellus pygmaeus

ipisirellus nathusii

fecofas auritus

Rotbauchunke

Springfrosch

Kleiner Wasserfrosch

Kreuzkröte

Wechselkröte

Knoblauchkröte

Moorfrosch

Laubfrosch

Kammmolch

Schlingnatter

auneidechse

Europäische
Sumpfschildkröte

Nordfledermaus

Graues Langohr

Mopsfledermaus

Großes Mausohr

eichfledermaus

Bartfledermaus

Brandtfledermaus

weifarbfledermaus

Kleinabendsegler

asserfledemiaus

bendsegler

Breitflügelfledemaus

Fransenfledermaus

wergfledermaus

Mückenfledermaus

Rauhhautfledermaus

Braunes Langohr

Empfindlichkeit gegenüber Pro- orkommen bzw. potenzielles Prüfung der Verbotstatbestän-
ktwirkungen durch Vorhaben orkommen im Vorhabenge- de notwendig

möglich biet-Wirkraum/ Erfassung

ja
ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja

ja
ja

ja

ja

Ja

ja

ja

ja
ja

Vorkommen nicht zu erwarten nicht notwendig

Sichtbeobachtung

potentielles Vorkommen

Vorkommen nicht zu erwarten

potentielles Vorkommen

notwendig

notwendig

nicht notwendig

notwendig

gemäß bekanntem Verbreitungs- nicht notwendig
gebiet keine signifikante Auftre-
tenswahrscheinlichkeit

gemäß bekanntem Verbreitungs- nicht notwendig
gebiet keine signifikante Auftre-
tenswahrscheinlichkeit

keine Quartiere, Jagdhabitafriutz- notwendig
ung möglich, jedoch geringe Auf-
tretenswahrscheinlichkeit

pot Vorkommen, Jagdhabitat- notwendig
nutzung zu erwarten

10
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Fortsetzung Tab. 1 Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

issenschafBicher eutscherName Empfindlfchkeit gegenüber Pro- orkommen bzw. potenzieDes Prüfung der Verbotstatbestän-
"ektwirkungen durch Vorhaben orkommen im Vorhabenge- e notwendig
möglteh biet-Wirkraum/Erfassung

eichtiere

nisus vorticulus

Unio crassus

Vertigo angustior

Vertigo geyeri

1/ertf'go moulinsiana

Libellen

eshna viridis

Gomphus flavipes

Leucorrhinia albifmns

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Sympecma paedisca

Käfer

Carabus menetriesi

Cerambyx cerdo

Dyfiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Lucanus cervus

Osmoderma eremita

Falter

Euphydryas aurinia

Lycaena helle

Lycaena dispar

Proserpinus proserpina

Zierliche Tellerschnecke

Kleine Flussmuschel

Schmale
Windelschnecke

Vierzähnige
indelschnecke

Bauchige
indelschnecke

Grüne Mosaikjungfer

siatische Keiljungfer

Östliche Moosjungfer

ierfiche Moosjungfer

Große Moosjungfer

Sibirische Winteriibelle

Menetries-Laufkäfer

Großer Eichenbock

Breitrand

Schmalbindiger
Breitflü el-Tauchkäfer

Hirschkäfer

Eremit, Juchtenkäfer

Goldener
Scheckenfalter

Blauschillemder
Feuerfalter

Großer Feuerfalter

Nachtkerzenschwärmer

Meeressäuger

Phocoena phocoena Schweinswal

Halichoerus grypus Kegelrobbe

Phoca vitulina Seehund

Landsäuger

utra lutra Fischotter

Castorfiber Biber

Muscardinus avellanarius Haselmaus

Canis lupus Europäischer Wolf

Rundmäuler

ampetra flwiatilis Flussneunauge

Lampetra planen Bachneunauge

etromyzon marinus Meemeunauge

ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

ja

ja

ja
ja

Erfassung nicht erforderiich, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
geeignet ist bzw. pol. Habitate
nicht beeinträchtigt werden

Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig
keine Habitateignung besteht
bzw. pot. Habitate nicht beein-
trächtigt werden

Erfassung nicht erforderlich,, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
geeignet ist

kein Nachweis nicht notwendig

eitere Erfassung nicht erforder- nicht notwendig,
lich, da das Gebiet nicht als Le-
bensraum geeignet ist (keine der
bekannten Futterpflanzen der
Raupen oder Falter vorhanden)

Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
geeignet ist

Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
geeignet ist

Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
geeignet ist
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Fortsetzung Tab, 1 Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

issenschafUicher Deutscher Name Empfindlichkeit gegenüber Pro- orkommen bzw. potenzielles Prüfung der Verbotstatbestän-
ktwirkungen durch Vorhaben orkommen im Vorhabenge- e nohwndig

möglich biet-Wirkraum/ Erfassung

Fische

cipenser stwio

tosa atosa

toss fallax

spius aspfus

Cofa'h's taenia

Coffus gobio

Misgumus fossilis

Pelecus cultratus

Rhodeus amarus

Romanogobio belingi

Sa/mo salar

Gefäßpflanzen

ngelica palustris

pium repens

Cypripedium calcealus

Jwinea cyanoides

Liparis loeselii

Luronium natans

Baltischer Stör

Maifisch

Finte

Rapfen

Steinbeißer

Westgroppe

Schlammpeitzger

Ziege

Bitterling

Stromgründling

Lachs

Sumpf-Engelwurz
Kriech. Scheiberich -
Sellerie

Frauenschuh

Sand-Silberscharte

Sumpf-Glanzkraut, Torf-
Glanzkraut

Schwimmendes
Froschkraut

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja

Ja

ja

ja

ja

nicht nolwendig, da das Gebiet
nicht als Lebensraum geeignet ist

nein nicht notwendig, da das Gebiet
nicht als Lebensraum geeignet ist

nicht notwendig, keine signifikan-
te Auftretungswahrscheinlichkeit
imUG
nicht notwendig, da das Gebiet
nicht als Lebensraum geeignet ist
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6 12. 2020

Tab. 2 Relevanzprüfung für europäische Vogetarten

issenschafBicher Deutscher Name

ccipiter gentilis

ccipiter nisus

cmcephalus
arundinaceus

crocephalus paludicola

cmcephalus palustris

crocephalus
choenoöaenus

cmcephalus scipaceus

citis hypoleums

egithalos caudatus

egolius funereus

ix galericulata

ix sponsa

lauda arvensis

fca torda

teecfo atthis

nas acuta

nas clypeata

nas crecca

nss penelope

nas plafyrhynchos

nas querquedula

nas strepera

nser albifrons

nseranser

nser canadensis

nsererythmpus

nserfabalis

nser fabalis fabalis

nser fabalis rossicus

nüius campestris

nihus pratensis

ntfius (riwa/i's

pus apus

quila chtysaetus

quila clanga

quila pomarina

renaria interpres

rdea cinerea

si'o flammeua

si'o ofus

thene noctua

ythya ferina

Habicht

Sperber

Drosselrohrsänger

Seggenrohraänger

Sumpfrohrsänger

Schilfrohrsänger

Teichrohrsänger

Flussuferiäufer

Schwanzmeise

Rauhfußkauz

Mandarinente

Brautente

Feldlerche

Tordalk

Eisvogel

Spießente

Löffelente

Krickente

Pfeifente

Stockente

Knäkente

Schnatterente

Blessgans

Graugans

Kanadagans

Zwerggans

Saatgans

Waldsaatgans

Tundrasaatgans

Brachpieper

Wiesenpieper

Baumpieper

Mauersegler

Steinadler

Schelladter

Schreiadler

Steinwälzer

Graureiher

Sumpfohreule

Waldohreule

Steinkauz

Tafelente

G.VO SRL
38W nh. 1

h. A

..

^

BArtSchV Empfindlfchkeit orkommenbzw.
nl 1, Sp. 3 gegenüber Projekt- otenzielles Vor-

[streng "rkungen durch kommen im UR/
eschdtzt erhaben mö lich orhaben ebiet

ja nicht zu erwarten

>/ ^

^ ^

^

^

l'a

ja

fa
ja

ja

ja

ja

la

ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ja

ja

ja

ja

Ja

ja

ja

ja
ja

ja

Ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

sporadisch möglich

nicht zu erwarten

Prüfung der Ver-
tstatbestände

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht zu erwarten nicht notwendig

nicht zu erwarten nicht notwendig

nicht zu ena/arten nicht notwendig

nicht zu envarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu enAfarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu enwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu eiwarten

nicht zu eiwarten

sporadisch möglich

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu enn/arten

nicht zu erwarten

nicht zu eiwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu eiwarten

nicht zu erwarten

nicht zu enwarten

nicht zu erwarten

ggf. Uberflüge

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

sporadisch möglich

nicht zu erwarten

nicht zu eiwarten

nicht zu envarten

nicht zu erwarten

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht nolwendig

nicht notwendig

nicht nohwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht nolwendig

nicht notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprüfun füreuro äischeVo elarten
issenschaftlicher Deutscher Name EG-VO SRL BArtSchV Empfindlichkeit

38/97
nh.A

ythya tuligula Reiherente

ythya marila Bergente

ythya nymca Moorente

ßonasa üonas/a Haselhuhn

Botaurus stellaris Rohrdommel

Branta leucopsis Weißwangengans

ßubo bubo Uhu

Bucephala clangula Schellente

Burhinus oedicnemus Triel

ßufeo buteo Mäusebussard

Bufeo lagopus Rauhfußbussard

Calidris alpina ssp. schinzii Kleiner
AI enstrandläufer

Caffdris alpina ssp. alpina Nordischer
AI enstrandläufer

Caprimulgus europaeus Ziegenmelker

Carduelis cannabina Bluthänfling

Carduelis carduelis Stieglitz

Cardue/fe chloris Grünfink

Carduelis flammea Birkenzeisig

Carduelis spinus Erienzeisig

Carpodacus erythrinus Karmingimpel

Ceithia brachydactyla Gartenbaumläufer

Cerf/i/a familiaris Waldbaumläufer

Charadrius alexandrinus Seeregenpfeifer

Charadrius dubius Flussregenpfeifer

Charadrius hiaticula

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Ciconia ciconia

Ciconia nigra

Cinclus aeruginosus

Cf'nc/us ancfus

Circaetus gallicus

Circus cyaneus

Sandregenpfeifer

Weißbart-Seeschwalbe

Trauerseeschwalbe

Weißstorch

Schwarzstorch

Rohrweihe

Wasseramsel

Schlangenadler

Kornweihe

Q'rcus macrourus Steppenweihe

Ci'rcus pygargus Wiesenweihe

Coccothraustes Kernbeißer
coccothraustes
Columba livia f. domestka Haustaube

Columba oenas Hohltaube

Columba palumbus Ringeltaube

^

^

nh. 1 n!1, Sp. 3 gegenüber Projekt-
[streng "rkungen durch
eschützt erhaben m5 lich

ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ja

ja

v

^

^

^

..

^

^

^

^

/-

^

^

orkommen bzw.

potenzielles Vor-
kommen im UR/

erhaben ebiet
nicht zu erwarten

nicht zu eiwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

sporadisch möglich

Prüfung der Ver-
botstatbestände
notwndig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht zu erwarten nicht notwendig

nicht zu erwarten

pot Vorkommen

pot Vorkommen

pot. Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu envarten

nicht zu eiwarten

sporadisch möglich

nicht zu erwarten

nicht zu enwarten

nicht zu enwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht notwendig

notwendig

notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht nofwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

ja

ja

ja

nicht zu erwarten nicht notwendig

nicht zu erwarten nicht notwendig

pot Vorkommen notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprüfung für europäische Vogelarten

issenschaftlicher Deutscher Name EG-VO
m

nh.A

SRL
nh.1

ArtSchV Empfindlichkeit orkommenbzw.
nl 1, Sp. 3 gegenüber Projekt- potenziefles Vor-

[streng rkungen durch kommen im UR/
eschütrt orhabenmö lich orhaben iet

Con/uscorax

Con/us corone

Con/us frugilegus

Con/us monedula

CoituniK cortunix

Crex crex

Cuculus canorus

Cygnus bewickii

Cygnus cygnus

Cygnus ofor

Delichon unb/ca

Dendmcopus medius

Dendmcopus minor

Dryompus martius

Embenza citrinella

Emberiza hortulana

Emberiza schoeniculus

Erithacus nitsecula

Falco peregrinus

Falco subbuteo

Falco tinnunculus

Falco vespeitinus

Ficedula hypoleuca

Ficedulapana

Fringilla coelebs

Fringilla montifringilla

Fulica atra

Galerida cristata

Gallinago gallinago

Gallinula chtoropus

Garrulus glandarius

Gavia arctica

Gavia stellata

Glaucidium passerinum

Grus grus

Haematopus ostralegus

Haliaeetus albicilla

Himantopus himantopus

Hippolais icterina

rnndo fusfea

Ixobrychus minutus

Jynx torquilla

anius collurio

Kolkrabe

askrähe/ Nebelkrähe

Saatkrähe

Dohle

Wachtel

achtelkönig

Kuckuck

Zwerg schwan

Singschwan

Höckerschwan

Mehlschwalbe

Mittelspecht

Kleinspecht

Schwarzspecht

Goldammer

Ortolan

Rohrammer

Rotkehlchen

anderfalke

Baumfalke

urmfalke

Rotfußfalke

rauerschnäpper

Zwergschnäpper

Buchfink

Bergfink

Blässhuhn/Blessralle

Haubenlerche

Bekassine

eichhuhn

Eichelhäher

Prachttaucher

Stemtaucher

Spertingskauz

Kranich

ustemfischer

Seeadler

Stelzenläufer

Gelbspötter

auchschwalbe

wergdommel

endehals

Neuntafer

^

..

Y

^

^

y

^

^

^

v

v

ja
ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja

Ja
Ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja

ja

ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ja
ja

Ja

Ja
ja

ja

pot Vorkommen

pot Vorkommen

nicht zu envarten

nicht zu eiwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot Vorkommen

nicht zu eiwarten

nicht zu erwarten

pol Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu em/arten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu eiwarten

nicht zu emarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

Bmtvogel

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot Voikommen

Prüfung der Ver-
botstatbestände
notwendig

notoendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nofwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprüfun für europäische Vo elarten
issenschaftlicher Deutscher Name EG-VO SRL

W nh.1
nh.A

Lani'us exwbitor

Lanius minor

Lan/'us Senator

Larus argentatus

Larus canus

Laws melanocephalus

Larus marinus

Lafus minutus

Larus ridibundus

Limosa limosa

Locustella fluviafilis

Locustella luscinioides

Locustella naevia

Loxia cuivimstra

Lullula arborea

Luscinia luscinia

uscinia megarhynchos

Luscinia svecica

Lymnocyptes minimus

Melanitta lusca

Melanitta nigra

Mergellus albellus

Mergus merganser

Mergus Senator

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Milvus milvus

Motacilla alba

Motacilla cinerea

Motacilla citreola

Motacilla flava

Muscicapapana

uscicapa striata

Netta rufina

Nucifraga catyocatactes

Numenius arquata

Oeahthe oeanthe

Orio/us on'o/us

andion haliaetus

Panurus biarmicus

Parus ater

arus caeruleus

Raubwürger

Schwarzstirnwürger

Rotkopfwürger

Silbermöwe

Sturmmöwe

Schwarzkopfmöwe

Mantelmöwe

Zwergmöwe

Lachmöwe

Uferschnepfe

Schlagschwir)

Rohrschwiri

Feldschwirl

Fichtenkreuzschnabel

Heidelerche

Sprosser

Nachtigall

Blaukehlchen

Zwergschnepfe

Samtente

Trauerente

Zwergsäger

Gänsesäger

Mittelsäger

Bienenfresser

Grauammer

Schwarzmilan

Rotmilan

Bachstelze

Gebirgsstelze

Zitronenstelze

Wiesenschafstelze

Zwergschnäpper

Grauschnäpper

Kolbenente

Tannenhäher

Großer Brachvogel

Steinschmätzer

Pirol

Fischadler

Bartmeise

annenmeise

Blaumeise

^

.-

^

^

BArtSchV Empfindlichkeit
nl 1, Sp. 3 gegenüber Projekt-

[streng "rkungen durch
eschßtzt erhaben mö lich

^ ja
ja

j'a

ja

ja

j'a

Ja

ja

ja

ja

ja

^ ja
ja

ja

^ ja
ja

ja

ja

ja

Ja
ja

ja

ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja
Ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ja

^

.

orkommen bzw.
potenzielles Vor-
kommen im UR/

orhaben ebiet

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu eiwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot. Vorkommen

pot. Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot. Vorkommen

Uberflüge

Überflöge

pot Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot. Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot Vorkommen

Prüfung der Ver-
botstatbestände
notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nolwendig

16



ArtenschutzrechtiicherFachbeitrag

16 .,Grab'tz" der Ge're.'nds

Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprüfung für europäische Vogelarten

issenschafUicher

arus cristatus

a/us ma/or

aws montanus

aruspalustns

asserdomesticus

asser montanus

Perdixperdix

Pemis apivonjs

Phalacrocorax carbo

Phalampus lobatus

Phasianus colchicus

hilomachus pugnax

hoeniwrusochrums

hoenicurus phoenlwrus

hylloscopus collybita

Phylloscopus sibilatrix

Phylloscopus trochilus

fea pica

Picoides rnajor

f'cof'des medius

Picoides minor

Pi'cus canus

Picus viridis

Podiceps aur'itus

Podiceps cristatus

ooffceps griseigena

Podiceps nigricollis

Potzanapaiva

orzana porzana

onana pusilla

runella modularis

sittacula kramen

yrrhuta pyrrhula

Rallus aquaficus

Recun/irosfra ai/oseSa

egulus ignicapillus

egulus regulus

Remiz pendulinus

Riparia riparia

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Scotopax rusticola

Deutscher Name EG-VO SRL BArtSchV Empfindlfchkeit orkommen bzw.
338/97 nh. 1 11, Sp. 3 gegenüber Projekt- potenzielles Vor-

nh. A [streng "rkungen durch kommen im UR/
eschütrt orhaben ~ Ifch orhaben ebiet

Haubenmeise

Kohlmeise

eidenmeise

Sumpfmeise

Haussperting

Feldsperiing

Rebhuhn

Wespenbussard

Kormoran

Odinshühnchen

Fasan

Kampfläufer

Hausrotschwanz

Gartenrotschwanz

itpzalp

Waldlaubsänger

Fitis

Elster

Buntspecht

Mittelspecht

Kleinspecht

Grauspecht

Grünspecht

Ohrentaucher

Haubentaucher

Rothalstaucher

Schwarzhalstaucher

Kleines Sumpfhuhn/
Kleine Ralle

ümpelsumpfhuhn

wergsumpfhuhn

Heckenbraunelte

Halsbandsittich

Gimpel

assen-alle

Säbelschnabler

Sommergoldhähnchen

intergoldhähnchen

Beutelmeise

Uferschwalbe

Braunkehlchen

Schwarzkehlchen

Waldschnepfe

^

^

^

./

^

^

ja

Ja

ja

ja
ja

ja

ja
Ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ja
Ja
ja

Ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja

nicht zu erwarten

pot Vorkommen

pot Vorkommen

pot Vorkommen

pot Vorkommen

pot Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu eiwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot Voritommen

pot Vorkommen

pot Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

pot Vorkommen

pol Vorkommen

nicht zu eiwarten

nicht zu eiwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu em/arten

nicht zu erwarten

pofc Vorkommen

nicht zu erwarten

pot Vorkommen

nicht zu em/arten

nicht zu erwarten

pot Vorkommen

pot Vorkommen

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

nicht zu erwarten

Prüfung der Ver-
botstatbestände
notwendig

nicht notwendig

notwendig

notwendig

notwendig

notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprüfung für europäische Vogelarten

issenschafdicher

Serinusserinus

Siffa europaea

Stema albifrons

Stema caspi'a

S(ema hirundo

Stema paradisaea

Stema sandvicensis

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

S(nx a/uco

Stumus vulgaris

Sylvia atricapilla

SyA/f's borin

Sy/w'a communis

Sy/w'a curruca

Sylvia nisoria

Tachybaptus ruficollis

Tadoma tadorna

Tringa glareola

Tringa ochmpus

Tringa iotanus

Troglodytes tmglodytes

Twdus iliacus

Tufdus merula

Turdus philomelos

Turduspilaris

Turdus viscivorus

Tyto alba

Upupa epops

Uria aalge

Vanellus vanellus

Deutscher Name

Girlitz

Kleiber

Zwergseeschwalbe

Raubseeschwalbe

Flussseeschwalbe

Küstenseeschwalbe

Brandseeschwalbe

Türkentaube

Turteltaube

Waldkauz

Star

Mönchgrasmücke

Gartengrasmücke

Domgrasmücke

Klappergrasmücke

Sperbergrasmücke

Zwergtaucher

Brandgans

Bruchwasseriäufer

Waldwasseriäufer

Rotschenkel

aunkönig

Rotdrossel

Amsel

Singdrossel

Wacholderdrossel

Misteldrossel

Schleiereule

Wiedehopf

Trottellumme

Kiebitz

EG.VO
38/97
nh.A

>/

^

SRL BArtSchV Empfindlichkeit orkommenbzw. Prüfung der Ver-
nh. 1 nl 1, Sp. 3 gegenüber Projekt- potenzielles Vor- botstatbestände

[streng "rkungen durch kommen im UR/ notwendig
eschützt erhaben mö lich orhaben ebiet

ja pol Vorkommen notwendig

ja pot. Vorkommen notwendig

^ */ ja nicht zu erwarten nicht notwendig

v . / j'a nicht zu erwarten nicht notwendig

^ ^ ja nicht zu envarten nicht notwendig

^ ^ ja nicht zu erwarten nicht notwendig

^ *^ ja nicht zu erwarten nicht notwendig

ja pot Vorkommen notwendig

ja nicht zu enn/arten nicht notwendig

ja pol Vori<ommen notwendig

ja pot Vorkommen notwendig

ja pol Vori<ommen notwendig

ja pot Vorkommen notwendig

j'a nicht zu erwarten nicht notwendig

ja nicht zu erwarten nicht notwendig

^ '/ ja nicht zu erwarten nicht notwendig

ja nicht zu enwarten nicht notwendig

ja nicht zu erwarten nicht notwendig

*/ ja nicht zu erwarten nicht notwendig

^ ja nicht zu erwarten nicht notwendig
'/ ja nicht zu erwarten nicht notwendig

ja pot Vorkommen notwendig

ja nicht zu erwarten nicht notwendig

ja pot Vorkommen notwendig

ja pot Vorkommen notwendig

^ ja nicht zu erwarten nicht notwendig

^ ja nicht zu erwarten nicht notwendig

ja nicht zu erwarten nicht notwendig

^ ja nicht zu erwarten nicht notwendig

ja nicht zu erwarten nicht notwendig

^ ja nicht zu erwarten nicht notwendig

Erläuterungen:
EG-VO 33807: Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Übemachung des Handels
FFH-RL Anh. IV: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-RichBinie

BArtSchV Anl. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1 , Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung
RL M-V: Abkürzungen der RL: 0 ausgestorben bzw. verschollen

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefährdet
3 gefährdet
R extrem selten

P°te"zielle5 Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsraum möglich. d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschlie&en und auf Grund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreit
Art in M-V nicht unwahrscheinlich
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3. Datenquellen der Bestandsanalyse

Für das Bebauungsplanverfahren wurde Anfang April 2020 ein "Artenschutzrechtlicher Fach-

beitrag" auf Grundlage einer Potentialeinschätzung beauftragt. Bei einer Begehung im April

wurde neben der Beurteilung der Biotopausstattung hinsichtlich der Artvorkommen der vor-

handene Teich näher untersucht (früh morgendliche Sichtbeobachtung). Außerdem wurde

der Gehölzbestand im Bereich des Vorhabens auf Höhlungen untersucht.

Das ehem. Stallgebäude wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für den Teilrück-

bau am 4. April 2019 auf Vorkommen von Lebensstätten geschützter Tierarten untersucht

bzw. auf Besiedlungshinweise geprüft. Für die Untersuchung standen Leitern (bis 6, 80 m),

Strahier und zwei verschiedene Endoskope (flexibel geradeaus und starr 90 Grad) zur Ver-

fügung. Am 4. April 2019 wurde auf Grund der milden Witterung zudem eine Detektor ge-
stützte Ein-/Ausflugbeobachtung durchgeführt werden.

4. Kartierungsergebnisse/ Potentialeinschätzung

4. 1 Amphibien

Im Plangebiet befindet sich ein wasserführendes Kleingewässer, dessen Uferbereiche über-

wiegend intensiv geplegt werden. Am Ufer konnte im April 2020 ein Moorfrosch beobachtet
werden. Eine intensive Nutzung als Laichgewässer konnte nicht festgestellt werden. Das

Plangebiet bietet außerdem, wie vielfach dörfliche Strukturen und das Umfeld (z. T. Grün-

land), terrestrische Teilhabitate für den Laubfrosch und den Kammmolch.

Ein weiteres Kleingewässer (temporär wasserführend, starke Verlandung - Flutrasen) liegt

außerhalb am Rand des Plangebietes. Hier konnten auf Grund von Wassermangel im Früh-

jähr keine Amphibien festgestellt werden.

-, s^i

Abb. 4 Teich am Rand des Plangebietes (Dezember
2020).
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4.2 Reptilien

In Mitteleuropa werden durch die Zauneidechse heute folgende naturnahe bzw. anthropogen

gestaltete Habitate besiedelt: Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, trock-

ene Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art, Ruderalfluren, Abgrab-

ungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse und Brachen.

Ein Vorkommen der Zauneidechse kann demnach auf Grund der Biotopausstattung und

Ortslage nicht sicher ausgeschlossen werden. Es wird im Bereich des Vorhabens jedoch le-

diglich mir einer geringen Individuendichte gerechnet, da es sich keinesfalls um Optimalha-
bitate handelt.

Die Schlingnatter besiedelt ein breites Spektrum wärmebegünstigter offener bis halboffener

Lebensräume mit einer heterogenen Vegetationsstruktur und einem oft kleinflächig verzahn-

ten Biotopmosaik (Offenland-Gebüsch/Waldrand).

Ein Vorkommen der Schlingnatter kann entsprechend auf Grund der Biotopausstattung und

Ortslage mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden.

Während der Begehungen vor Ort wurden keine Reptilien festgestellt.

4. 3 Fledermäuse

Bei der Begehung zur Potentialabschätzung in 2020 wurde nach Höhlungen in Gehölzen ge-

sucht, jedoch ohne Funde solcher, so dass Baumquartiere ausgeschlossen werden können.

Artvorkommen sind in der Ortslage jedoch zu erwarten. Insbesondere für die in Mecklen-

burg-Vorpommern häufigen und weit verbreiteten Arten muss eine Jagdhabitatnutzung ange-

nommen werden. Eine Gefährdung im Rahmen der Projektrealisierung bzw. Planung ist auf

Grund der geplanten Nutzungen mit Ausnahme durch zunehmende Lichtemissionen nicht zu

erwarten.

Bei der Untersuchung des ehem. Stallgebäudes am 4. April 2019 konnten keine Hinweise

auf eine Besiedlung durch Fledermäuse (z. B. Kotspuren) festgestellt werden. Auch die de-

tektorgestützte Beobachtung blieb ohne Quartiernachweise, wenngleich das Gebiet von Ein-

zeltieren der Zwerg- und Breitflügelfledermaus als Jagdhabitat genutzt wird (Detektorbeo-

bachtung).

4.4 Xylobionte Käfer

Bei der Begehung zur Potentialabschätzung wurde nach Höhlungen in Gehölzen gesucht,

jedoch ohne Funde von Mulmhöhlen, so dass Vorkommen von z. B. Eremit oder Rosenkäfer

ausgeschlossen werden können.
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4. 5 Vögel

Eine Besiedlung des ehem. Stallgebäudes durch Vögel konnte Anfang April 2019 nicht fest-

gestellt werden, sowohl die Nachsuche als auch die Ein-/Ausflugbeobachtung blieben ohne
Nachweise. Die zahlreichen Nestreste im Gebäude und überall verteilte Kotspuren deuten

jedoch auf eine regelmäßige Besiedlung durch Rauchschwalben hin. Die Anzahl kann nicht
mehr ermittelt werden und muss deshalb geschätzt werden (= acht Brutpaare). Durch die

Bauherren wurden bereits alle Einflugmöglichkeiten verschlossen.

Intakte Rauchschwalbennester (2 Stück) befinden sich zudem in einer mit Wellblech verklei-

deten Halle, die inzwischen demontiert wurde und vor Ort an einem neuen Standort wieder

errichtet werden soll Auf Grund der Pferdehaltung ist in der Ortslage ein regelmäßiges Vor-

kommen der Rauchschwalbe zu erwarten.

Für die Rauchschwalben wurden im bestehenden Pferdestall zehn Kunstnester angebracht,

die im Mai 2019 bereits teilweise genutzt wurden.

Einzelne Reste von Mehlschwalbennestern am Dachüberstand erscheinen dagegen aufge-

geben, da darunter keine Kotspuren mehr vorhanden waren.
Zudem wurden der Rotschwanz und die Bachstelze beobachtet, die ihre Nistplätze jedoch

nicht am betreffenden Gebäude haben, sondern regelmäßig andere Gebäude angeflogen

haben.

Abb. 5 Mit Kot von Rauchschwalben befleckte

Gegenstände im ehem. Stallgebäude,
Abb. 6 Altes Mehlschwalbennest.
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Abb. 7 Dachboden des ehem. Stallgebäudes. Abb. 8 Wellblechhalle, die abgebaut und dann an
anderer Stelle neu errichtet werden sollte.

-r-r

i

Abb. 9 Rauchschwalbennester unter dem Dach der
Wellblechhalle.

Abb. 10 Beispiel für die 10 Ersatznistplätze für Rauch-
schwalben im bestehenden Pferdestall, welche bereits im
Mai 2019 teilweise genutzt wurden.

Bei der Begehung zur Potentialabschätzung in 2020 wurden keine Höhlungen in Gehölzen

gefunden, so dass hier Höhlenbrüter ausgeschlossen werden können. Die Vegetationsstruk-

turen in der Ortslage lassen ein typisches Artenspektrum ländlicher Ortschaften erwarten.

Während der Begehung konnten folgende Arten durch Sichtbeobachtung oder Verhören in

der Ortslage festgestellt werden:

Amsel,

Bachstelze,

Bluthänfling,

Buchfink,

Feldsperling,

Goldammer,

Grauammer,

Hausrotschwanz,
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Mönchgrasmücke,

Rauchschwalbe,

Ringeltaube und

Stieglitz.

6.1

5. Maßnahmen zur Vermeidung von erheblichen Störungen, Verletzungen und

Tötungen und Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen

Funktionalität (CEF-Maßnahmen)

VM1 Gehölzrodungen werden auf das notwendige Maß begrenzt und außerhalb der Vogel-

brutzeit durchgeführt, d. h. im Zeitraum 1. Oktober bis 1. März.

VM2 Bauplätze und die erforderlichen Lagerplätze und Verkehrsflächen werden außerhalb

der Aktivitätsphase von Amphibien und Reptilien, d. h. im Zeitraum Dezember bis

Mitte Februar, beräumt (Rodung von Gehölzen und Mahd), so dass die Flächen unat-

traktiv für Amphibien und Reptilien werden. Bis zum Beginn der Bauphase werden

diese Flächen durch regelmäßige Mahd weiter freigehalten (max. Wuchshöhe 8 cm).

Während der Bauphase werden die Bauplätze, Lagerplätze und Verkehrsflächen mit

einem geeigneten Schutzzaun versehen, so dass Amphibien und Reptilien nicht in
diese Bereiche einwandern können. Die Vermeidungsmaßnahmen sind von einem

Sachverständigen zu begleiten und auf Funktionalität zu prüfen.

Mobile Amphibien-/Reptilienleitwand aus PE-Folie mit feuerverzinktem Doppelstab-Stützpfost-
en gemäß MAmS 2000 (Leitwand mit Überkletterun sschutz (außen), Bauteile wetterfest und
UV-beständig, PE-Folie blickdicht, reißfest und formstabil, Lichte Bauhöhe: mind. 42 cm,
Doppelstab-Stützpfosten mit Verdrehsicherung, mit Gummispannleine inkl. einseitiger Schlau-
fensicherung, empfohlene Stützpfostenabstände: 2,00 m) (Fabrikat z. B. ACO PRO MSFolie
40 bis 180 oder gleichwertiger Artikel).

VM3 Minimierung der Lichtemissionen der Außenbeleuchtungen auf das notwendige Maß

(Sicherheitsbeleuchtung) und Verwendung von insekten-/fledermausfreundlichen

Lichtquellen.

Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z. B. Einschränkung bzw.
Veränderungen der Aktionsradien und des Nahrungsangebots, der Räuber-Beute-Beziehung-
en. Beleuchtungen sollten deshalb so gering wie möglich gehalten werden. Attraktiv auf Insek-
ten wirkt Licht im Ultraviolettbereich, Grundsätzlich gilt je geringer der Ultraviolett- und Blau-
anteil einer Lampe ist, desto kleiner sind die Auswirkungen auf die Organismen, tm weißen
Lichtspektrum ist warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur <3000 Kelvin zu bevorzugen.
Weitere Minimierungsmöglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen:
- Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und sind abzulehnen
- Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnötigen Mehrfachbeleuchtungen)
- Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen
- Beleuchtungsdauer und Lichtstärke auf das funktional Notwendigste reduzieren
- unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtputse so kurz wie möglich, Dunkelphasen
dazwischen so lang wie möglich (ggf. Bewegungsmelder)
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- Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit weni-
ger Kunstlicht gewährleistet werden kann

- zielgerichtetes Licht - Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck erfüllt
- Streulicht vermeiden - Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche (z. B. kleiner

Grenzaustrittswinkel, Leuchten sorgfältig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen und
Blendschutzvomchtungen einrichten, möglichst niedrige Masthöhen, Grundausrichtung von
oben nach unten

- Insektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten

VM4 Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden in-

dem bei Neubauten reflexionsarmes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser

mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15%, und bewegliche oder feste Son-

nenschutzsysteme, z. B. Außenjalousien oder Isolierglas mit eingelegtem Holzge-

flecht (vgl. SCHMID et ai. 2012). Eine für Vögel gefährliche Durchsicht an Balkon- oder

Terrassenbrüstungen aus Glas wird durch die Verwendung von halbtransparenten

Materialien wie z. B. Milchglas/ beschichtetm Glas vermieden (vgl. LFU 2013).

VM5 Die Uferzonen der neuen Teichanlage werden naturnah gestaltet (heimische Pflan-

zenarten) und sie bleibt ohne Fischbesatz.

VM6 Um die Gefährdung von Amphibien durch die zu erwartende Zunahme der Nutzungs-

Intensität im Plangebiet zu minimieren, wird um das bestehende Kleingewässer im

Plangebiet eine extensiv gepflegte Pufferzone (ein- bis zweischürige Mahd) von 10 m

Breite angelegt, sofern die Abstände zu bestehenden Verkehrsflächen oder baulichen

Einrichtungen dies zu lassen.

CEF1 Im Plangebiet werden vier verschiedenartige witterungsbeständige Vogelkästen für

Nischen und Halbhöhlenbrüter an Bäumen montiert. Die Montageorte und Kasten-

typen werden mit einem Sachverständigen abgestimmt.

CEF2 Im Plangebiet wird eine Trockenmauer (Mindestmaße: Höhe. 1 m, Breite 1 m, Länge
8 m) mit einer vorgelagertem Sandlinse (12 m2 ) angelegt. Die Lage und Gestaltung im

Detail ist mit einem Sachverständigen abzustimmen.

CEF3 Im Plangebiet wird eine mindestens zweireihige, freiwachsende und zusammen 100

m lange Hecke aus heimischen Gehölzen gepflanzt.

CEF4 Die Veriandung des Kleingewässers am Rand des Plangebietes wird zurückgenom-

men (Ausführung Ende September bis 20. Oktober), um ein für Amphibien nutzbares

Habitat abseits der zukünftig intensiver genutzten Flächen zu schaffen. Im Vorfeld ist

eine Ausführungsplanung erforderlich.
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6. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG im Zuge des Vorhabens wird

nachfolgend unter Berücksichtigung der vorangehend beschriebenen Vermeidungsmaßnah-
men untersucht. Aus Effektivitätsgründen und zur Vermeidung unnötiger Redundanzen wer-

den Aussagen, wo zutreffend, nicht artbezogen erläutert, sondern auf Artengruppen ange-

wendet. Werden Verbote erfüllt, wird überprüft, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzung-

en für die ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG in Uber-

einstimmung mit den Vorgaben des Art. 16 abs. 1 FFH-RL vorliegen (d. h. Verweilen der Po-

pulationen betroffener Arten trotz Ausnahmeregelung in einem günstigen Erhaltungszu-

stand).

Grundlage für die folgende artenschutzrechtliche Bewertung vorhabenbedingter Beeinträch-

tigungen sind die aus den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
zusammenfassend abgeleiteten Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbote.

6. 1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3
i. V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädi un sverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwick-

lungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störun sverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht

vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt.
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Tierarten nach Anhang II und IV der FFH-RL

6.1.1 Amphibien

Sammensteckbrief Amphibien
(Moor-, Laubfrosch und Kammmolch)

1 Grundinformationen

Arten im UG: Kl nachgewiesen ^ potenziell möglich

Der Kammmolch besitzt hinsichtlich der Laichgewässerwah] eine hohe ökologische Plastizität. Bevorzugt werden na-
türliche Kleingewässer (Solle, Weiher, z. T. auch temporäre Gewässer) und Kleinseen, aber auch Teiche und Abgra-
bungsgewässer (Kies-, Sand- und Mergelgruben). Als optimale Habitate gelten größere Kleingewässer mit mehr als
0, 5 m Wassertiefe auf schweren Böden (Mergel). Ein sonnenexponiertes Gewässer, gut entwickelte Submersvege-
tation, die jedoch auch eine ausreichend offene Wasserfläche frei lässt, ein reich strukturierter Gewässerboden (Äste,
Steine) und ein fehlender bzw. geringer Fischbesatz wirken sich gleichfalls positiv auf die Besiedlung aus.
Die terrestrischen Lebensräume liegen oft in unmittelbarer Nähe der Laichgewässer und sind meist weniger als 1.000
m von ihnen entfernt. Als Landhabitate werden Laub- und Laubmischwälder, Gärten, Felder, Sumpfwiesen und Flach-
moore, Erdaufschlüsse, Wiesen und Weiher sowie Nadelwälder genannt (SCHIMENZ & GÜNTHER 1994). Steine, Tot-
holz, Kleinsäugerbaue und andere Kleinhöhlen, Lesestein-, Laub- und Reisighaufen sowie Holzstapel dienen als Ta-
gesverstecke. Häufig liegen die Winterquartiere in ähnlichen, frostfreien Strukturen oder in tieferen Bodenschichten
der Landlebensräume. Der Kammmolch überwintert jedoch auch in Kellern und vereinzelt in Gewässern.

Moorfroschhabitate zeichnen sich durch hohe Grundwasserstände aus. Besiedelt werden dementsprechend vor
allem Nasswiesen, Zwischen-, Nieder- und Flachmoore sowie Erlen- und Birkenbrüche. Die Laichgewässer sind zum
Teil meso- bis dystroph. Die für Ostdeutschland durchgeführte Habitatanalyse von Laichgewässern nach SCHIEMENZ
& GÜNTHER (1994) ergab eine deutliche Präferenz für Teiche, Weiher, Altwasser und Solle, gefolgt von Gewässern in
Erdaufschlüssen, Gräben, sauren Moorgewässern und Uferbereichen von Seen. Allerdings sollte der pH-Wert des
Gewässers nicht zu niedrig liegen, da die Embryonen unterhalb eines Wertes von 4, 5 absterben.
Unter den Landhabitaten dominieren Sumpfwiesen und Flachmoore, sonstige Wiesen und Weiden sowie Laub- und
Mischwälder (vor allem Au- und Bruchwälder), die in der Regel einen hohen Grundwasserstand aufweisen.
Der Moorfrosch zählt zu den frühlaichenden Arten. Die Anwanderung zu den Laichgewässern findet statt, wenn über
mehrere Nächte Lufttemperaturen von mehr als 10°C auftreten. So werden unter günstigen Bedingungen wandern-
de Moorfrösche manchmal bereits im Februar festgestellt (ZANGE 1997), der Großteil der Tiere findet sich jedoch erst
im März am Laichgewässer ein, wobei die Männchen gewöhnlich einige Tage vor den Weibchen anwandern.
Nach dem Ablaichen wandern die Tiere nicht sofort wieder ab, sondern verweilen teilweise mehrere Wochen in der
Nähe des Laichgewässers. Die individuelle Aufenthaltsdauer beträgt im Mittel einen Monat (BUCHS 1987).
Die ersten umgewandelten Frösche können ab Juni festgestellt werden. Gelegentlich findet man frisch metamorpho-
sierte Tiere auch noch bis Anfang September.
Jungtiere wandern oft weiter von den Laichgebieten weg (bis 1000 m) als die Adulten (bis 500 m) (vgl. GELDER &
BUTGER 1987, GÜNTHER & NABROWSKI 1996). Im Herbst nähert sich ein Teil der Population wieder dem Laichgewäs-
ser, besonders ein Teil der Männchen überwintert auch darin.

Der Laubfrosch beansprucht je nach saisonaler Aktivität sehr unterschiedliche aquatische und terrestrische Teille-
bensräume. Röhricht, Bäume und Sträucher dienen der Art häufig als Sitz- und Rufwarten. Geeignete Aquatische
Teillebensräume - Reproduktionshabitate stellen insbesondere Fischfreie, besonnte Kleingewässer (Tümpel, Weiher,
Druck-/Qualmwasserbereiche, Bracks, Flutmulden und Altwasser in Ftuss- und Bachauen, zeitweilig überschwemmte
Grünlandsenken, auch Gewässer in Abbaugruben), Vegetationsreiche, amphibische Flach- und Wechselwasserzo-
nen (als Metamorphose- und Reifehabitat für juvenile Exemplare), Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften aus
Laichkräutern (Potamogeton spec. ), Flutrasen (v. a. Glyceria fluitans), Sauergrasriede (Seggen, Binsen) sowie Röh-
richte. Als terrestrische Teillebensräume - Tagesverstecke, Nahrungshabitate dienen extensiv bewirtschafte Feucht-
und Nasswiesen als Nahrungslebensraum für heranwachsende und erwachsene Exemplare, Gehötzstreifen, Röh-
richte und gewässerbegleitende Hochstaudenfluren als Sitz- und Rufwarten außerhalb der Paarungszeit sowie als
Biotopverbundstrukturen und Auwälder, Feldgehölze, durchsonnte, feuchte Niederwälder und Landschilfbestände auf
grundwassernahen Standorten.

Lokale Population:
Im Plangebiet befindet sich ein potentielles Laichgewässer. Für den Moorfrosch liegt eine Zufallsbeobachtung vor.
Ein potentielles Vorkommen wird auf Grund der dörflichen Struktur und es Umfeldes außerdem für den Laubfrosch
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Sammensteckbrief Amphibien

(Moor; Laubfrosch und Kammmolch)

Tierarten nach Anhang II und IV der FFH-RL

und den Kammmolch angenommen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Po ulation kann im Plangebiet nicht sicher bewertet werden, da für diese
Tiergruppe nur eine Potentialeinschätzung durchgeführt werden sollte bzw. nur eine Zufallsbeobachtung vorliegt.
Der'Erhaltungszustand wird in der kontinentalen biogeografischen Region derzeit wie folgt bewertet: Kammmolch,
Moorfrosch und Laubfrosch - ungünstig-unzureichend.

2. 1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG

Verletzungen und Tötungen von Individuen sind insbesondere während der Bauphase möglich (Baustellenverkehr
und Baugruben), aber auch durch die Zunahme des Verkehrs in Folge der geplanten Neubebauungen und Nutzungs-
änderungen.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Bauplätze und die erforderlichen Lagerplätze und Verkehrsflächen werden außerhalb der Aktivitätsphase von Am-
phibien und Reptilien, d. h. im Zeitraum Dezember bis Mitte Februar, beräumt (Rodung von Gehölzen und Mahd), so
dass die Flächen unattraktiv für Amphibien und Reptilien werden. Bis zum Beginn der Bauphase werden diese Fläch-
en durch regelmäßige Mahd weiter freigehalten (max. Wuchshöhe 10 cm). Während der Bauphase werden die Bau-
platze, Lagerplätze und Verkehrsflächen mit einem geeigneten Schutzzaun versehen, so dass Amphibien und Rep-
tilien nicht in diese Bereiche einwandern können. Die Vermeidungsmaßnahmen sind von einem Sachverständigen zu
begleiten und auf Funktion zu prüfen.

Die Uferzonen der neuen Teichanlage werden naturnah gestaltet (heimische Pflanzenarten) und sie bleibt ohne
Fischbesatz.

Um die Gefährdung von Amphibien durch die zu erwartende Zunahme der Nutzungsintensität im Plangebiet zu mini-
mieren, wird um das bestehende Kleingewässer im Plangebiet eine extensiv gepflegte Pufferzone (ein- bis zweis-
chürige Mahd) von 10 m Breite angelegt, sofern die Abstände zu bestehenden Verkehrsflächen oder baulichen Ein-
richtungen dies zu lassen.

^| CEF-Maßnahmen erforderlich:

Die Verlandung des Kleingewässers am Rand des Plangebietes wird zurückgenommen (Ausführung Ende Septem-
ber bis 20. Oktober), um ein für Amphibien nutzbares Habitat abseits der zukünftig intensiver genutzten Flächen zu
schaffen. Im Vorfeld ist eine Ausführungsplanung erforderlich.

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja nein

2. 2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Störungen, d. h. Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könn-
ten, können nicht ausgeschlossen werden, da nur eine Potentialeinschätzung zu den Art- und Individuenvorkommen
vorliegt.

^| Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Bauplätze und die erforderlichen Lagerplätze und Verkehrsflächen werden außerhalb der Aktivitätsphase von Am-
phibien und Reptilien, d. h. im Zeitraum Dezember bis Mitte Februar, beräumt (Rodung von Gehölzen und Mahd) so
dass die Flächen unattraktiv für Amphibien und Reptilien werden. Bis zum Beginn der Bauphase werden diese Fläch-
en durch regelmäßige Mahd weiter freigehalten (max. Wuchshöhe 10 cm). Während der Bauphase werden die Bau-
platze, Lagerplätze und Verkehrsflächen mit einem geeigneten Schutzzaun versehen, so dass Amphibien und Rep-
tilien nichttn diese Bereiche einwandern können. Die Vermeidungsmaßnahmen sind von einem Sachverständigen zu
begleiten und auf Funktion zu prüfen.
Die Uferzonen der neuen Teichanla e werden naturnah estaltet heimische Pflanzenarten und sie bleibt ohne
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Fischbesatz.

Um die Gefährdung von Amphibien durch die zu erwartende Zunahme der Nutzungsintensität im Plangebiet zu mini-
mieren, wird um das bestehende Kleingewässer im Plangebiet eine extensiv gepflegte Pufferzone (ein- bis zweis-
chürige Mahd) von 10 m Breite angelegt, sofern die Abstände zu bestehenden Verkehrsflächen oder baulichen Ein-
richtungen dies zu lassen.

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Die Verlandung des Kleingewässers am Rand des Plangebietes wird zurückgenommen (Ausführung Ende Septem-
ber bis 20, Oktober), um ein für Amphibien nutzbares Habitat abseits der zukünftig intensiver genutzten Flächen zu
schaffen. Im Vorfeld ist eine Ausführungsplanung erforderlich.

Störungsverbot ist erfüllt: D ja nein

2. 3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine unmittelbare Beschädigung oder Zerstörung von essentiellen Lebensstätten wie etwa Laichgewässern kann
ausgeschlossen werden. Potentielle terrestrische Teilhabitate werden jedoch im größeren Umfang in Anspruch ge-
nommen.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Die Uferzonen der neuen Teichanlage werden naturnah gestaltet (heimische Pflanzenarten) und sie bleibt ohne
Fischbesatz.

Um die Gefährdung von Amphibien durch die zu erwartende Zunahme der Nutzungsintensität im Plangebiet zu mini-
mieren, wird um das bestehende Kleingewässer im Plangebiet eine extensiv gepflegte Pufferzone (ein- bis zweis-
chürige Mahd) von 10 m Breite angelegt, sofern die Abstände zu bestehenden Verkehrsflächen oder baulichen Ein-
richtungen dies zu lassen.

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Die Verlandung des Kleingewässers am Rand des Plangebietes wird zurückgenommen (Ausführung Ende Septem-
ber bis 20. Oktober), um ein für Amphibien nutzbares Habitat abseits der zukünftig intensiver genutzten Flächen zu
schaffen. Im Vorfeld ist eine Ausführungsplanung erforderlich.

Schädigungsverbot ist erfüllt: [_) ja nein
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6. 1. 2 Reptilien

Zauneidechse (Lacerla agilis)

1 Grundinformationen

16. 12. 20^'C

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

Art im UG: E] nachgewiesen D potenziell möglich

Die Zauneidechse gehört zu den am weitesten verbreiteten Reptilienarten. In Deutschland ist die Art ± flächen-
deckend verbreitet. Zauneidechsen bevorzugen offene, thermisch begünstigte, meist südexponierte Habitate (Ru-
deralflächen, Böschungen, Bahndämme, Aufschüttungen, Waldränder usw. ). Optimalhabitate zeigen kleinräumige
Mosaikstruktur aus offenen Sonnplätzen sowie ausreichend Rückzugsmöglichkeiten zur Feindvermeidung und
Thermoregulation (Hecken, Steinhaufen, Totholz usw. ). Die Hauptgefährdung besteht in der Lebensraumveränder-
ungen (Verlust von Kleinstrukturen und Landschaftsvielfalt, Eutrophierung).

Lokale Population:
Es liegt lediglich eine Potentialeinschätzung vor. Ein Vorkommen der Zauneidechse kann auf Grund der Biotopaus-
stattung und Ortslage nicht sicher ausgeschlossen werden. Es wird im Bereich des Vorhabens jedoch lediglich mir
einer geringen Individuendichte gerechnet, da es sich keinesfalls um Optimalhabitate handelt.

Erhaltungszustand der lokalen Po ulation:
In Mecklenburg-Vorpommern hat die Zauneidechse erhebliche Bestandseinbußen hinnehmen müssen. Dadurch hat
die Isolation der Bestände stark zugenommen.
In der kontinentalen Region wird der Erhaltungszustand der Art als ungünstig-unzureichend eingeschätzt (Trend:
stabil).

2. 1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG

Verletzungen und Tötungen von Individuen sind insbesondere während der Bauphase möglich (Baustellenverkehr
und Baugruben), aber auch durch die Zunahme des Verkehrs in Folge der geplanten Neubebauung.

ISI Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Bauplätze und die erforderlichen Lagerplätze und Verkehrsflächen werden außerhalb der Aktivitätsphase von Am-
phibien und Reptilien, d. h, im Zeitraum Dezember bis Mitte Februar, beräumt (Rodung von Gehölzen und Mahd), so
dass die Flächen unattraktiv für Amphibien und Reptilien werden. Bis zum Beginn der Bauphase werden diese Fläch-
en durch regelmäßige Mahd weiter freigehalten (max. Wuchshöhe 10 cm). Während der Bauphase werden die Bau-
platze, Lagerplätze und Verkehrsflächen mit einem geeigneten Schutzzaun versehen, so dass Amphibien und Rep-
tilien nicht in diese Bereiche einwandern können. Die Vermeidungsmaßnahmen sind von einem Sachverständigen zu
begleiten und auf Funktion zu prüfen.

CEF-Maßnahmen erforderlich: -

Tötungsverbot ist erfüllt: a ja nein
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ZauneidCChse (Lacertaagilis)
Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Störungen, d. h. Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könn-
ten, können nicht sicher ausgeschlossen werden, da nur eine Potentialeinschätzung zu den Art- und Individuenvor-
kommen vorliegt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Bauplätze und die erforderlichen Lagerplätze und Verkehrsflächen werden außerhalb der Aktivitätsphase von Am-
phibien und Reptilien, d. h. im Zeitraum Dezember bis Mitte Februar, beräumt (Rodung von Gehölzen und Mahd), so
dass die Flächen unattraktiv für Amphibien und Reptilien werden. Bis zum Beginn der Bauphase werden diese Fläch-
en durch regelmäßige Mahd weiter freigehalten (max. Wuchshöhe 10 cm). Während der Bauphase werden die Bau-
platze, Lagerplätze und Verkehrsflächen mit einem geeigneten Schutzzaun versehen, so dass Amphibien und Rep-
tilien nicht in diese Bereiche einwandern können. Die Vermeidungsmaßnahmen sind von einem Sachverständigen zu
begleiten und auf Funktion zu prüfen.

^| CEF-Maßnahmen erforderlich:

Im Plangebiet wird eine Trockenmauer (Mindestmaße: Höhe. 1 m, Breite 1 m, Länge 8 m) mit einer vorgelagertem
Sandlinse (12m2 ) angelegt. Die Lage und Gestaltung im Detail ist mit einem Sachverständigen abzustimmen.

Störungsverbot ist erfüllt: l ja nein

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch die Neubebauung und Umgestaltungen gehen Teilhabitate verloren.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: -

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Im Plangebiet wird eine Trockenmauer (Mindestmaße: Höhe. 1 m, Breite 1 m, Länge 8 m) mit einer vorgelagertem
Sandlinse (12 m2) angelegt. Die Lage und Gestaltung im Detail ist mit einem Sachverständigen abzustimmen.

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja nein

6.1.3 Säugetiere

Sammelsteckbrief Fledermäuse

Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

1 Grundinformationen

Arten im UG: |S1 nachgewiesen [S] potenziell möglich

Fledermäuse nutzen Spalten, Nischen, Nistkästen und Höhlen an Felsen, Bäumen und Gebäuden als Wochenstu-
ben, sonstige Sommerquartiere und - bei geringem Frost - als Winterquartiere. Einige Arten sind im Flachland auf
feuchte, unbeheizte, frostfreie und wenig genutzte Keller/ Bunker als Winterquartier angewiesen. Bei nächtlichen
Jagdflügen werden insektenreiche Flächen wie z. B. die Lufträume über Gewässern oder an Waldsäumen zur Nah-
rungssuche angeflogen. Die Flugkorridore verlaufen häufig entlang von strukturellen und linearen Leitlinien wie
Waldrändern, Baumreihen, Hecken und Ufergehölzen von Gewässern.

Lokale Population;
Bei der Begehung zur Potentialabschätzun in 2020 wurde nach Höhlun en in Gehölzen gesucht, edoch ohne
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Sammelsteckbrief Fledermäuse
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

Funde solcher, so dass Baumquartiere ausgeschlossen werden können.
Artvorkommen sind in der Ortslage jedoch zu erwarten. Insbesondere für die in Mecklenburg-Vorpommern häufig-
en und weit verbreiteten Arten muss eine Jagdhabitatnutzung angenommen werden. Eine Gefährdung im Rahmen
der Projektrealisierung bzw. Planung ist auf Grund der geplanten Nutzungen mit Ausnahme durch zunehmende
Lichtemissionen nicht zu erwarten.
Bei der Untersuchung des ehem. Stallgebäudes am 4. April 2019 konnten keine Hinweise auf eine Besiedlung
durch Fledermäuse (z. B. Kotspuren) festgestellt werden. Auch die detektorgestützte Beobachtung blieb ohne
Quartiernachweise, wenngleich das Gebiet von Ein-zeltieren der Zwerg- und Breitflügelfledermaus als Jagdhabitat
genutzt wird (Detektorbeobachtung).

Der Erhaltungszustand der lokalen Po ulation kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht sicher bewer-
tet werden. Populationsparameter aus dem Umfeld sind nicht bekannt.
In der kontinentalen Region wird der Erhaltungszustand der in M-V häufigen und weit verbreiteten Arten wie folgt
bewertet: Zwerg-, Fransen-, Wasserfledermaus und Braunes Langohr - günstig, Mücken-, Rauhhaut-, Breitflügel-
fledermaus und Großer Abendsegler - ungünstig-unzureichend.

2. 1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG

Tötungen und Verletzung sind auf Grund fehlender Quartiervorkommen im Bereich der Neubauvorhaben nicht zu
erwarten.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: -

CEF-Maßnahmen erforderlich: -

Tötungsverbot ist erfüllt: |_| Ja 1^1 nein

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Störungen sind lediglich durch intensive Lichtemissionen im Jagdhabitat möglich.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Minimierüng der Lichtemissionen der Außenbeleuchtungen auf das notwendige Maß (Sicherheitsbeleuchtung) und
Verwendung von insekten'/fledermausfreundlichen Lichtquellen.

D CEF-Maßnahmen erforderlich: -

Störungsverbot ist erfüllt: D ja nein

2. 3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG
Ein Verlust von Lebensstätten kann auf Grund des Fehlens von Quartieren im Bereich des Vorhabens ausgeschlos-
sen werden.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: -

Q CEF-Maßnahmen erforderlich: -

Schädigungsverbot ist erfüllt: L_] ja Kl nein
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6.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der

Vogelschutz-Richtlinie

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädi un sverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Vögel oder ihrer Ent-

wicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt wird.

Störun sverbot: Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht

vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt.

Sammelsteckbrief Vögel
Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL

1 Grundinformationen

Art im UG: [^ nachgewiesen ^ potenziell möglich

In der Gruppe der Baumfreibrüter sind allgemein verbreitete Vogelarten zusammengefasst, die für den Bau ihrer
Nester auf mittelgroße bis große Bäume angewiesen sind, jedoch an die direkte Umgebung ihrer Nester keine be-
sonderen Anforderungen stellen, da sie relativ große Reviere nutzen. Als Beispiele für Vertreter dieser Gruppe seien
Aaskrähe/ Nebelkrähe (Con/us corone) und Elster (Pica pica) genannt. Beide Arten sind sowohl in der Kulturland-
schaft als auch im Siedlungsbereich häufig. Als Standvögel bleiben sie das ganze Jahr in Ihrem Brutgebiet. Die
Nestbauaktivitäten können im Fall der Elster bereits ab Februar beginnen, die Brut beginnt ab Ende März.

Unter der Artengruppe der Gebüschbrüter werden hier Arten zusammengefasst, für die niedrige bis mittelhohe Ge-
hölzstrukturen das zentrale Brut- und Nahrungshabitat darstellen. Beispiele für Arten dieser Gruppe sind Fitis (Phyl-
loscopus trochilus), Gartengrasmücke (Sy/i/f'a borin), Klappergrasmücke (SyMa curruca), Mönchsgrasmücke (SyM'a
athcapilla), Gelbspötter (Hippolais ictehna), Heckenbraunelle (Prunella modulahs) und Zilpzalp (Phylloscopus collybi-
ta). In der Gruppe finden sich sowohl Freibrüter als auch Höhlenbrüter. Die Brutzeit beginnt bei der Heckenbraunelle,
der frühesten Art aus der Artengruppe ab Anfang April.

Unter der Artengruppe der Vögel halboffener Landschaften werden hier Singvogelarten zusammengefasst, für die
Gehölzbestände als Nisthabitat dient, die für die Nahrungssuche jedoch auf Offenlandbiotope wie Grünland, Äcker
und Staudenfluren angewiesen sind. Beispiele für solche Arten sind, Goldammer (Emberiza citrinella), Hänfling (Car-
duelis cannabina) und Stieglitz (Carduelis carduelis). Die Revierbesetzung beginnt bei der frühesten Art dieser Grup-
pe, der Goldammer, ab Mitte Februar, die Brut beginnt ab Mitte April.

Gebäudebrüter wie Mauersegler, Haussperling, Hausrotschwanz, Turmfalke und Dohle sind im Gegensatz zu den
später in die Grüngürtel der Siedlungen eingewanderten Vogelarten - wie der Amsel - sind Kulturfolger der ersten
Stunde, da sie wegen ihrer starken, zum Teil ausschließlichen Orientierung auf Gebäude besonders vom Menschen
abhängig sind.

Lokale Population:
Eine Besiedlung des ehern Stall ebäudes durch Vögel konnte Anfang April 2019 nicht fest estellt werden, sowohl
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Sammelsteckbrief Vögel
Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL

die Nachsuche als auch die Ein-/Ausflugbeobachtung blieben ohne Nachweise. Die zahlreichen Nestreste im Gebäu-
de und überall verteilte Kotspuren deuten jedoch auf eine regelmäßige Besiedlung durch Rauchschwalben hin. Die
Anzahl kann nicht mehr ermittelt werden und muss deshalb geschätzt werden (= acht Brutpaare). Durch die Bau-
herren wurden bereits alle Einflugmöglichkeiten verschlossen.
Intakte Rauchschwalbennester (2 Stück) befinden sich zudem in einer mit Wellblech verkleideten Halle, die aktuell
demontiert und vor Ort an einem neuen Standort wieder errichtet wird. Auf Grund der Pferdehaltung ist in der Orts-
läge ein regelmäßiges Vorkommen der Rauchschwalbe zu erwarten.
Einzelne Reste von Mehlschwalbennestern am Dachüberstand erscheinen dagegen aufgegeben, da darunter keine
Kotspuren mehr vorhanden waren.
Zudem wurden der Rotschwanz und die Bachstelze beobachtet, die ihre Nistplätze jedoch nicht am betreffenden
Gebäude haben, sondern regelmäßig andere Gebäude angeflogen haben.
Für die Rauchschwalben wurden im bestehenden Pferdestall zehn Kunstnester angebracht, die im Mai 2019 bereits
teilweise genutzt wurden.
Bei der Begehung zur Potentialabschätzung in 2020 wurden keine Höhlungen in Gehölzen gefunden, so dass hier
Höhlenbrüter ausgeschlossen werden können. Die Vegetationsstrukturen in der Ortslage lassen ein typisches Arten-
Spektrum ländlicher Ortschaften erwarten. Während der Begehung konnten zufällig folgende Arten durch Sichtbeo-
bachtung oder Verhören in der Ortslage festgestellt werden:

Amsel,
Bachstelze,
Bluthänfling,
Buchfink,
Feldsperling,
Goldammer,
Grauammer,
Hausrotschwanz,

Mönchgrasmücke,
Rauchschwalbe,
Ringeltaube und
Stieglitz.

Der Erhaltungszustand der lokalen Po ulation kann im Plangebiet auf Grundlage der vorhandenen Daten nicht
sicher bewertet werden. Deutschlandweit werden die Bestandstrends (letzte 12 Jahre) der hier festgestellten Arten
wie folgt angegeben: Amsel, Mönchgrasmücke, Ringeltaube - Zunahme; Bachstelze, Buchfink, Feldsperling,
Hausrotschwanz, Rauchschwalbe - stabil; Bluthänfling, Goldammer, Stieglitz - Abnahme; Grauammer - starke
Abnahme.

2. 1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG

Mit der Tötung oder Verletzung von Individuen (Nestlingen) muss insbesondere bei Gehölzrodungen in der Brutpe-
riode gerechnet werden.

|^| Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Gehölzrodungen werden auf das notwendige Maß begrenzt und außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. März.

Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden indem bei Neubauten reflexions-
armes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15%, und beweg-
liche oder feste Sonnenschutzsysteme, z. B. Außenjalousien oder Isolierglas mit eingelegtem Holzgeflecht (vgl.
SCHMID et ai. 2012). Eine für Vögel gefährliche Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbrüstungen aus Glas wird
durch die Verwendung von halbtransparenten Materialien wie z. B. Milchglas/ beschichtetm Glas vermieden (vgl.
LFU 2013).

D CEF-Maßnahmen erforderlich: -
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Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL

nein

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnten, sind insbe-
sondere möglich, wenn Gehölzrodungen während der Brutzeit durchgeführt werden. Zudem ist zu erwarten, dass
durch Rodungen, Versiegelung und erhöhte menschliche Präsenz eine Reduzierung der Eignung als Brut- und Nah-
rungshabitat einhergeht, durch welche der Erhaltungszustand der lokalen Populationen langfristig negativ beeinflusst
wird.

^t Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Gehölzrodungen werden auf das notwendige Maß begrenzt und außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. März.

Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden indem bei Neubauten reflexions-
armes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15%, und beweg-
liche oder feste Sonnenschutzsysteme, z. B. Außenjalousien oder Isolierglas mit eingelegtem Holzgeflecht (vgl.
SCHMID et ai. 2012). Eine für Vögel gefährliche Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbrüstungen aus Glas wird
durch die Verwendung von halbtransparenten Materialien wie z. B. Milchglas/ beschichtetm Glas vermieden (vgl.
LFU 2013).

^] CEF-Maßnahmen erforderlich:

Im Plangebiet werden vier verschiedenartige witterungsbeständige Vogelkästen für Nischen und Halbhöhlenbrüter
an Bäumen montiert. Die Montageorte und Kastentypen werden mit einem Sachverständigen abgestimmt.

Im Plangebiet wird eine mindestens zweireihige, freiwachsende und zusammen 100 m lange Hecke aus heimischen
Gehölzen gepflanzt.

Störungsverbot ist erfüllt: l ja nein

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch notwendige Gehölzrodungen werden sehr wahrscheinlich Brutmöglichkeiten reduziert. Zudem ist zu erwarten,
dass durch Rodungen, Versiegelung und erhöhte menschliche Präsenz eine Reduzierung der Eignung als Brut- und
Nahrungshabitat einhergeht, durch welche der Erhaltungszustand der lokalen Populationen langfristig negativ beein-
flusst wird.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Gehölzrodungen werden auf das notwendige Maß begrenzt und außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. März.

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Im Plangebiet werden vier verschiedenartige witterungsbeständige Vogelkästen für Nischen und Halbhöhlenbrüter
an Bäumen montiert. Die Montage wird mit einem Sachverständigen abgestimmt.

Im Plangebiet wird eine mindestens zweireihige, freiwachsende und zusammen 100 m lange Hecke aus heimischen
Gehölzen gepflanzt.

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja Kl nein
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6. 3 Bestand und Betroffenheit weiterer geschützter Arten, die keinen gemein-

schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen

Nachfolgend werden die im Untersuchungsraum potentiell vorkommenden geschützten Tier-

arten oder Gruppen, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gem. Art.

1 Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, aufgeführt:

Erdkröte,

Grasfrosch,

Ringelnatter,

Blindschleiche und

Waldeidechse.

Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen kann auch der hinreichende

Schutz dieser Tierarten gewährleistet werden.

7. Gutachterliches Fazit

Bei Durchführung der o. g. Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen kann dem Eintreten ein-

schlägiger Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG effektiv begegnet werden. Das
Vorhaben ist somit nach den Maßgaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG zulässig.

8. Quellenverzeichnis

Gesetze, Normen, Richtlinien

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), vom

29. Juli 2009 (BGBI. l S. 2542), in Kraft getreten am 01.03. 2010, zuletzt geändert durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI. l S. 706).

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) - Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten. Vom 16. Februar 2005 (BGBI. l S. 258 (896)), zuletzt geändert durch Artikel 10 des

Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBt. l S. 95).

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie

der wildlebenden Tier- und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - FFH-Richtlinie, ABI. L 206

vom 22. 7. 1992, S. 7), geändert durch Richtlinie 97/62/ EG des Rates vom 27. 10. 1997, ABI. L 305/ 42ff
vom 8. 11. 1997, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/ 2003 des Europäischen Parlaments und
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des Rates vom 29. 09. 2003, ABI. L 284/1 vom 31. 10. 2003 sowie Richtlinie 2006/105/EG des Rates

vom 20. November 2006 ABI. L 363/ S. 368ffvom 20.12.2006

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über

die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie). Amtsblatt der EU L 20/7 vom
26. 01. 2010

NatSchAG M-V - Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-

schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetzvom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66)

Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Vogelschutzgebietslandesverordnung
(Stand: 17. 11.2015)
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